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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gefezg. Räthe.

Band II. Nro. I.XXII. Bern, den iz. Nov. 17Y9. (2l. Brumaire VIN.)

G e se z g e b lî n g.

Grosser Rath, 24. Oktober.
(Fortsetzung.)

Anderwerth stimmt Hubern bei, weil die
hauptsächlichste Arbeit dieser Commission in der
Verbesserung der französischen Abfassung der
bisherigen Beschlusse besteht, welche Catrard
übernommen hat.

Ca r r a rd vcr pricht, bei Hause dieses Ge-
schàft so sorgfältig als möglich zu besorgen.

-Oer Beschluß wird zurükgenominen.
Durch geheimes und absolutes Stimmenmehr

wird Gapanj zum Präsidenten, und Mao
car ci zum französischen Sekretär ernannt.

Die Versammlung bildet sich in geheime
Sitzung.

Senat, 24. Oktober.
Präsident: Frossard.

Der Beschluß wird verlesen, der den Verkauf
der Zicgelhütte von Waidenburg um 1326 Fr.
gutheißt.

Auf Zäslins Antrag wird derselbe an eine
Commission gewiesen, die in zwei Tagen be-
nchten soll; sie besteht aus den BB. Zäslin,
"uthi v. Langn, und Meyer v. Ar.

Meyer v. Ar., im Namen einer Commis-
hon, räch zu Verwerfung des Beschlusses über

des Verkaufs der Nationalgüter.
Der Bericht wird für drei Tage auf den

Kanzieitisch gelegt.
JaSlin, im Namen einer Commission, legt

folgenden Bericht ab:
« Untersuchung des Beschlusses vom gross-

5^, tl) vom 21. dieß, die Gutheissung der
àylen von der Wahlversammlung des Kan-
tons Leman betreffend, hat ihre Commission
pch bestredt, die im Erwägungsgrund bemerkte

Unregelmäßigkeiten, welche vorgegangen seyn
sollen, auszufinden, um zu beurtheilen, ob
deren wirklich bestehen, und ob sie so gering
seyn, um der Gutheissung keineswegs entgegen
zu stehen? Es zeigte sich aus dem zu diesem
Ende aufmerksam durchgegangenen Protokoll,
daß von der Wahlversammlung des Kantons
Leman folgende 39 Wahlen vorgenommen wor-
den seyen, als:

2 Glieder in den Senat, nach dem gehabten
Recht.

3 Glieder in die Verwaltung, deren eines
sogleich Entlassung begehrt, bleiben 2.

4 Kantonsrichter, davon 2 andere Stellen
angenommen hatten, und einer kurz vop
Haltung der Wahlversammlung starb.

2 Suppléante» in die Verwaltung, deren
einer einen zum Mitglied erwählten Sup--
pleanten ersezte.

7 Suppleanten in das Kantonsgericht, da?
von die 3 lezten auch zur Ersetzung der
als Richter gewählten dienten.

21 Distriktsrichter in die dem Kanton Lemà
zugetheilt- 17 Distrikte, wobei in jedem
der 4 Distrikte Aubonne, Vevay, Echa!«
leus und Lausanne ein Richter mehr zu
erwählen war, um aussersrdcntlichen Ab«
gang zu ersetzen.

zy Wahlen zusammen, in welchen die Com«
mission nichts erheblich unregelmäßiges weder
gegen die Constitution, noch das Gesez vom 4.
Sept. gefunden, ausgenommen den Hauptum«
stand, daß diese Wahlen eine längere Zeit, als
die im Gcsez vorgeschriebenen 6 Tage, nämlich
vom 2. Okt. an bis und mit dem y. gedauert
haben, so daß, wenn von der Zahl diestr Tage
der ü. Okt. als Sonntag, wie es billig scheint,
abgerechnet wird, immer 7 Tage verbleiben.
Hier erwähnt aber nicht nur das Protokoll
selbst die Unmöglichkeit der frühern Beendigung
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à den vorgeschriebenen Formen, sondern nach
dem Erachten der Commission liegt ein Mangel
im Gesetze, welches bei großem Kantonen,
unter deren Zahl Leman ist, mehrere Rüksicht
hätte auf die Möglichkeit der 6 Tage nehmen,
auch über den Sonntag, ob er darunter begrift
fen oder nicht, sich erklären können. Ware
auch durch dasselbe der Anfang der Wahlen
mit dem Anfang einer Woche, z. B. auf einen

Montag, statt Mittwoch, gesez! worden, so ist

klar, daß in allen Kantonen die Möglichkeit, das
Gesez in Rüksicht der 6 Tage zu erfüllen, Plaz
gehabt hatte. Die Commission billigt sogar die
laut Protokoll bei Erwàhlung der Distrittsrich-
ter von der Wahlversammlung getroffene Ver-
fügung durch Bildung von z Bureaux zugleich

zur Stimmgebung, um Beschleunigung zu er-
zielen, weil sonst diese lezte Operation wahr-
fcheinlich noch längere Zeit, nämlich 6 Tage
anstatt 2, erfodert haben würde.

Hingegen werden »och folgende gefundene,
jedoch für dießmai nur als gering angesehene
Unrichtigkeiten bemerkt:

i. Bei mehreren Wahlen, wo drei, vier und
mehrmal zu Erreichung der absoluten Mehrheit
scrutinirt wurde, hat die Wahlversammlung in
der Zwischenzeit und vor ganzer Beendigung
einer Wahl, die S-tzung aufgehoben, und auf
den Nachmittag oder folgenden Tag diese Be-
endigung verschoben; obschon nun dieses im
Gesez nicht bestimmt verboten, so scheint es

der Commission nicht zwekniäßig, weil auch der
Gesczgeber bei Direktoren-Wahlen aus guten
Gründen solches sorgfältig ausweichet.

2 Bei ein und andern Wahlen ist nicht an-
gemerkt, ob die Besetzung für ein durch das
Loos oder durch einen andern Fall ausgetrete-
nes Mitglied Plaz hatte, so um der Ordnung
willen jedes mal beigefügt seyn sollte.

z. Bei der ersten Suppleanten-Wahl an das
Kantonsgericht heißt es: an den Plaz des
B. Joly, Demissionaire, (der also seine
Entlassung genommen.) Nun fragt sich: wann?
Ein dießmal Neugewählter kann es, weil es
die erste.Wahl ist, nicht seyn; und ist es ein
anderer, der nicht durch das Loos austrat,
so wäre die Versammlung laut Gesez nicht de-

fugt, seine Entlassung anzunehmen; die Com-
mission will also vermuthen, er habe eS nicht
anjetzo, fondern schon gleich nach seiner ersten
Etwcchlsng, oder kurz„hcr>äch gethan, mithin

286

die Stelle nicht angetreten, doch hätte sie dies
sen Umstand besser erläutert gewünscht.

4> Bei dem Schlusie des Protokolls fehlen
die 2 Unterschriften der BB. Sekretärs Nicole
und Blanchenay, we'ches indessen vom Prow-
koll selbst erwähnt und gesagt wird, daß einige
Glieder der Versammlung bei der Ausfertigung
schon sich weg. und nach Hause begeben hatten.

Die Commisson halt dafür, diese ihre gegen-
wärtigen Bemerkungen könnten vielleicht zu Er-
zielung besserer Vollkommenheit in der Zukunft
anwendbar seyn; und da sie, so wie der große
Rath, keinen Anstand sndet, die Wahlen der

Wahlversammlung des Kantons Lcman gutzu-
heissen, so räth sie einstimmig zur Annahm«
des Beschlusses.

Der Beschluß wird angenommen.
Man schreitet zur Wieberbesetzung des Bus

reaus.
G en hard wird zum Präsidenten, Cart

zum franz Sekretär, Lüthard zum Saaun-
spektor, Frossard und Bay zu Stimmen-
Zählern erwählt.

Meyer v. Arau liest im Tagblatte den wäh-
rend seiner Abwesenheit angenommenen Beschluß
über die ausserordentliche Steuer des ein vom
Tausend zu Unterstützung der vom Krieg geschä-

digten Kantone; er ist damit zufrieden ; wünscht
aber, das Direktorium möchte aufgefodert wer-
den, öffentliche Rechnung über die Steuer für
den Kanton Waldstätten, und deren Verwens
dung zu geben; er glaubt, dadurch würde die

neue Steuer beträchtlich vermehrt werden.
Zäslin glaubt nicht, daß darüber könnt

eingetreten werden; auch ist es nicht um eine

neue Steuer, sondern um eine ordentliche Ab-
gäbe zu bestimmtem Endzwek zu thun.

Usteri. Ich stimme in Meyers Wunsch ein,
aber es wird hinreichen, ihn öffentlich geäussert

zu haben; zu einer Auffoderung haben wir dit
Initiative nicht; auch weiß ich, daß der Mi-
nister des Innern mit der Arbeit beschäftigt

ist; daß sie sowohl, als die Verwendung der

Steuer Verzögerung leidet, dürfen wir uns b«

dem unglüklichen Schiksal, das den Kanton
Waldstätten fortdaurend verfolgt hat, »M
wundern.

Lüthi v. Sol. ergreift diese Gelegenheit,
eine schöne Handlung unsrer ehmals verbun-
beten Stadt Viel bekannt zu machen;
Zschottes Aufruf haben sich die Einwohner von
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Viel vereinigt, und eingedenk der brüder-
lichen Bande, die sie ehmals mit Hclvesten
vereinten, Früchte, Lebensmittel und Kleidungs-
stücke gesammelt, und einige ihrer Bürger, die
unentgelllichen Transporte nach Luzern über-
nommen.

Cart. Nichts kann mehr dazu beitragen,
die Großmuth zu wecken, als Erwähnung
schöner Handlungen; ich füge dem von Lüthi
angezeigten, jene der Wahlversammlung des
Kantons Leman bei, die, als sie Zschokkes Pro-
klamation erhielt, auf den Augenblik ihre Ver-
richtungen einstellte, und eine Collette sammelte,
die ungefähr 400 Schweizerfranken abwarf.

Der Beschluß,, der ein Strafgesez gegen
Forstfrevel enthält, wird zum erstenmal ver-
lesen.

Usteri. Nichts ist wohl dringender, als ein
solches Gesez; der grosse Rath, sonst so ver-
schwenderisch mit seinen Dringlich-keitserklärun-
gen, hätte eine solche unbedenklich hier anwenden
dürfen; ich trage zu einer Commission an, die
uns gleich bei der 2ten Verlesung berichte.

Die Commission wird beschlossen; sie besteht
aus den Bürgern Usteri, Lüthard, Bur-
rard, Schneider und Barras.

Der Beschluß wird verlesen, der dem Rem.
von Büren, von Stanz, denjenigen Theil sei
ner Strafe nachläßt, der seine Einsperrunq
betrifft.

Auf Lüthards Antrag wird darüber eine
Commission ernannt, die in 2 Tagen berichten
soll; sie besieht aus den Bürgern Bay, Lü-
thi v. S. und Stokmann.

Fornerod meldet den-Empfang des Ver-
balprozcsses über seine Ausloosung aus dem
Senat, und fügt patriotische Wünsche bei.

Der Senat schliesst seine Sitzung, und nimmt
einen auf die innere Polizei der Rathe Bezug
habenden Beschluß an.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung erhältMuret aus ,ein schriftliches Begehren Urlaub
fur 3 Wou)en.

Grosser Rath, 25. Oktob.
Präsident: Gap any.

Asch fodert innert 8 Tagen ein Gutachten
vver die Bittschrift der Geweind Utig en, die
einen von der Aare angelegten Reißgrund an-
spricht.

Ackermann unterstüzt diesen Antrag, weil
sich der gleiche Fall von Anschwemmungen auch
im Aargau vorfindet: er begehrt daß Kühn
und Asch dieser Commission beigeordnet wer-
den. Diese Anträge werden angenommen.

Der Sena r zeigt an, daß er die Verbalpro-
zesse der Wahlversammlungen nicht, nach der an
ihn vom grossen Rath ergangencn Einladung,
dem Direktorium einsenden könne, bis sie durch
Beschlüsse vom grossen Rath, die ihm zur Be-
staligung mitgetheilt worden, als gültig aner-
kannt sind.

Cartier findet diese Einwendung von Seite
des Senats seltsam, da derselbe schon die
neuen Senatoren in seinen Schoos aufgenom<
men hat: indessen will er diese Verbalprozesse
einer Commission zu näherer Untersuchung über-
geben. Dieser Antrag wird angenommen, und
in oieCommifflon geordnet: Cartier, Acker-
mann, Vetsch, Lacoste und Thor in.

Das Direktorium übersendet folgende Both-
schuft:
Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen

einen und untheilbaren Republik, an die
geftzgebenden Rache.

BürgerRe präsentanten!
Uhli Schmutz von Ueberstorf, Franz Jung,

aus gleichem Orte, Jakob Cgger von Plasselo,
und Christe» Abischer, von Niedermurren, aus
dem Kanton Freiburg, erstehen die Gnade der
ersten Authoritaten der Republik um Aenderung
der ihnen zuerkannten Strafen zu erhalten.
Sie wurden zu mehr oder weniger langem und
hartem Verhafte nach Beschaffenheit derjenigen
gegenrevolutionairen Vergebungen verurtheilt,,
über welchen sie ergriffen und deren sie über-
wiesen worden sind. Sie gestehen ihre Fehler
und versichern ihre Rückkehr zur Ordnung und
ihre Unterwerfung unter die Gesetze. Sie wa-
ren nur die Werkzeuge einiger Menschen, die
sie verführt, und ihre Leichtgläubigkeit miß-
braucht haben.

Sie, Bürger Gesetzgeber! bewiesen Gnad«
gegen einen Mann, der weit strafbarer ist, als
sie, gegen einen gewissen Nößbcrger von Hei-
tenried.

Eben so wie das Direktorium, wird auch S-e,
Bürger Gesezgebà', die vielwirkende Betrach-
rung rühren, daß der weniger Strafbare kei-

neswegs ohne Erbarmen darf jurückgestok?e»
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werden, wenn derjenige, der sich weit schwerer
vergangen hat, Euer Mitleiden und Euer« Ge-
rech'igkeitsliebe zur Begnadigung bewogen.

Die vier Bittsteller sind Familienväter; sie
sind ihren Weibern und Kindern unentberlich.
Alle diese Beweggründe bestimmen das Direkt
torium Ihnen vorzuschlagen, Bürger Gesetzge-
der, ihre Gefangenschaft in einen Gemeinever-
haft, auf gleichen Termin umzuändern, unter
dem Verbot, die Schenken und öffentlichen Ge-
sellschaften zu besuchen, und unter der Ver-
pflichtung für ihr künftiges Betragen Verbür-
gung zu leisten. Es ladet sie ein, diesen Vor-
schlag in Betrachtung zu ziehen. Zugleich über-
sendet es Ihnen die Prozeduren und Sentenzen,
die auf die oberwähnten 4. Bürger Bezug
haben.

Republikanischer Gruk!
Der Präs. des Voll;. Direkt.

Savary.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

Mousson.
Car mintran wünscht Untersuchung dieser

Borhschaft, die so wichtige Gründe für ihren
Antrag anführt, durch eine Commission.

Billeter. Was ich gestern sagte, bestä-

tiget sich nun durch diese Bothschaft, und
macht mich neuerdings wünschen, daß uns
bald eine Amnestie vorgeschlagen werde. Er
stimmt übrigens Earnnncran bei.

Cartier wünscht einstweilen Vertagung der
Entsprechung solcher Begehren, um desto eher
den Vorschlag zu einer Amnestie zu erhalten.

Huber wäre freilich Cartiers Meinung,
wenn ich wißre, daß dies das Mittel lväre,
das Direktorium zu einem solchen Vorschlag zu
bewegen: aber d-ese Bürger sollen nicht das
-Opfer e,ner solchen Erwartung seyn. Ich stim-
me daher Carmintran bei; aber ich kann
nicht unbemerkt lassen, daß es betrübt ist, die
erfolgten, oft so inconftau-nten Urcheile zu
sehen, wie z. B. diejenigen sind, durch die ei-
ner zu einer entehrenden Strafe verurrheiit
Wird, und doch das Bürgerrecht nur für einige
wenige Jahre verliert; statt daß keiner das Hei-
ljgthum der Republik wieder betreten sollte,
ehe er sich desselben würdig gemacht hat.

Bikleter bcharrt auf seiner Meinung.
Die Vothschaft wird einer aus den BB. Car-

Z8

mintran, Bllleter und Preur bestehenden!5on>-
mission zugewiesen.

Das Direktorium übersendet folgend» Both-
schaft:
Das Vollziehungsdirektorium der einen und

untheilbaren helvetischen Republik, an die

gesezgcbenden Räthe.

Bürger Gesezgeber'.

Als Sie durch Ihr Gesez vom ly. Merz die

Vorschriften zur Fabrikation von Münzen W
stimmt hatten, beauftragte das Direktorium,
die Commissars des Nationalschazamtes mit dtr

allgemeinen Aufsicht über diesen Gegenstand!
da aber die Beschäftigungen dieser Commissars
denselben nicht immer erlaubten, auf einen st

wichtigen Zweig derVerwaltung alle Sorgfalt zu

wenden, so fühlte das Direktorium, und fühlt
mit jedem Tage mehr die Nothwendigkeit, sie

einem einzigen Manne anzuvertrauen, der unter
Umfassung aller Theile ihr jenen Grad der

Wirksamkeit und Regelmäßigkeit geben kaun
dessen sie immer fähig ist.

Dem zufolge wäre es Kraft der Vollmacht,
die ihm der Artikel 10. des Gesetzes vom -5-
Ienner ertheilt, zur Ernennung eines Ober-
waroeins geschritten, wofern es bei dem Se-

streben nichts zu thun, was Ihnen, .Särger
Gesezgeber, nicht angenehm seyn würde, nich!

geglaubt hätte, von Ihnen eine bestimmte Volb
macht znr Errichtung dieser Stelle zu verlan,
gen. Dieses thut es nun heute, und zu gleü
cher Zeit unterwirft es Ihrer Billigung dtn

Entwurf zu einem Reglement, welches die Vt"
richtungen eines solchen Oberwardeins, ft'rrt
Verhältnisse gegen die Regierung, und den

Gehait für seine Grelle bestimmt.
Belieben Sie den Gegenstand dieser Bá

schaft mit Dringlichkeit in Berathschlagung ì»
ziehen.

Republikanischer Gruß!
Der Präs. des Dottz. Direkt.

Savary.
Im Namen des Direkt, der Gen Stî>

Mousson.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band ll. Nro. I.xxlll. Bern, den 14. Nov. 1799- (24. Brumaire VIll.)

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 25. Okt.
(Fortsetzn >,g.)

Escher. Schon lange war ich der Meinung,
daß die Besorgung der verschiedenen Zweige
der allgemeinen Staatswirthschaft eignen Colle.'
gien oder auch einzelnen Männern übergeben
werde, die diese Zweige menschlicher Kenntnisse
als ihr Haupijîàuln betreiben, und sich dazu
auszeichnen; dadurch kön ne dann besonders der
Mangel erfezi werden, den wir ledesmal in
unsrer Mitte empfinden, wenn w r fesche
über die Staatswirthschaft oder andere Theile
der allgemeinen Staatsverwaltung geben soils
ten, indem uns dann das Direktorium durch
diese Männer oder Collégien, ausgearbeitete
Vorschläge vorlegen könnte, die wir bei dem
Mangel an Kenntnissen, der unter uns herrsa)t,
m« zwekmaßig zu Stande bringen werden. Aus
diesem Gepchtspunkt bewachtet, freue ich mich
lehr, daß uns das Direktorium in dieser Both-
schast über das Münzwescn einen Antrag macht,

u."6 viclicicht zu Ausfüllung dieser berühr-
»en kucke veranlassen konnte. Noch bin ich aber
nicht nm nur selb!? einig, ob es zwek-
Mäßiger fty, die Direktion eines solchen Zweiges

"""" einzelnen Manne

Das Direktor, übersendet folgende Botschaft :
Das Vollziehnngsdirektorium der helv-tischen

einen iind nnthcilöaren Republik ^ an oieLcsezgebenden Räthe.
Burger Gesezgeber:

-vas Direktorium hat in Erfahrung gebracht,

daß in der Urversammlung der Gemeinde Esta-
vayer fünf Chorherren als Aktivbürger Zutiiitt
gehabt haben sollen. Sogleich lüde es dbn
Regierungsftatthalter von Freyburg ein, ihm
über diese verfassungswidrigen Schritte Ans-
klärung zu geben. In dem hier beiliegenden
Schreiben ertheilt der Statthalter die Antwort,
daß wirklich die Chorherren bei den Wahlen
gestimmt haben, allem, erst nachdem sich der
Untersiatthaltcr wegbegeben, und einzig durch
ein Versehen des Präsidenten der Versamm-
lung, der, ungeachtet ihm diese Unregelmäßig-
k.it war angezeigt worden, sie gleichwohl nicht
gehindert hat.

Bei Ihnen, Bürger Gesezgeber, steht nun
die Entscheidung, ob und was für eine Folge
diese Unregelmäßigkeit haben könne.

Republikanischer Gruß!

Der Präsident des Vollz. Direktoriums,
E a v a r y.

Im Namen des Direktor, der Gen. Sekretär,
Mousson.

Zimmermann wünscht, daß dieser Gegen-
stand einer Commission zur Untersuchung über-
geben werde, und hofft, jener ungerechte §
der Constitution, der den Geistlichen alle Bflick,-
wen anderer Bürger auflegt, ohne ihnen die
^Rechte derselben zu geben, werde bald durch
den Senat aufzuheben, uns vorgeschlagen
werden.

Carmintran: Freilich ist der Schritt con-
stitutionswidrig, aber es ist geschehen, und
also nicht meh: zurükzunehmen; er stimmt Zim-
mermann bei, dem auch Andcrwerch folgt/.

In die hierüber nied-mgesezte Commission
werden geordnet: Zimmerman n, Lü scher
und Kilchmann.
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Das Direktorium übersendet folgende Both-
schaft:

>

Das Vollziehungsdirektorium der einen und um
theilbaren helvetischen Republik, an die
gesezgcbcnden Räthe.

Bürger Repräsentanten!
Das Vollziehungsdirektorium zeigt Ihnen an,

daß die Kantone Baden, Zürich, Sentis und
Linth endlich ganz vom Feinde befreit sind, unc
nunmehr ihrer völligen konstitutionellen Frei-
heit wiederum gemessen zu können scheinen. Es
schlägt Ihnen also vor, daß Sie nach Inhalt
des Gesetzes vom 7. Herbsimonat, den Zeit-
punkt zu bestimmen belieben mochten wann in
diesen Kanconen die lir- und Wahlversamm-
imigen sollen zusammenberufen werden.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des Vollziehungsdirektoriums,

Savary.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.,

Mousson.
Anderwerth fodert Rükweisung an das

Direktorium, weil die deutsche Boihschaft
nichts vom Thurgäu sagt, da doch die fran-
zösische Abfassung diesen Kanton auch nennt.

Schlumpf folgt, und ist froh, wenn diese

Maaßregel noch etwas verzögert wird.
Fjzi folgt, und will alle diejenigen Bürger

von den Ürversammlungen ausschließen, die

sich übel betrugen, beim Prinz Karl sich re-

commandirten, um wieder Landsgemeinden ein-

zuführen, und die den Patrioten feindselig bc-

gegnct-n. ^Rellstab stimmt Anderwerth bei, und be-

merkt, daß der Kanton Zürich noch nicht

ganz befreit ist.
^Billeter folgt, wünjcht aber, daß die

-Ausübung der Volkssouveranität nicht mehr

verlezt werde.
L e gler ist Billcters Meinung.
Anderwerth beharret, und stimmt Rell-

stab bei.
Sch 0 ch ist Fizi's Meinung, und^ will die

Sache so lange vertagen, bis inan wipe, we.,.?e

Bürger Spitzbuben sind, um sie von dcn Urver-

samwümgen ausschließen zu können.

Schlumpf beharret.
Anderwerths Antrag würd angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Both«
scha-t-.-

Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen
einen und imtheilb ren Republik, an die

geftzgebenden Rathe.
BV. Repräsentanten!

Unterricht und Mannszucht bilden die guten
Militärs; ohne sie besteht keine Armee, Tief
empfindet diele Wàheit das Direktorium;
und sie hat dasselbe überzeugt, daß nur à
gute Unteeweisungsschme fthig ist, unsere Ein
ten auf eine nupliche Art brauchbar zu machen;
allein die Sparsamkeit, wozu der Zustand um

serer Finanzen verpflichtet, erfordert, daß man

zur Gründung einer so nothwendigen Schule
solche Mittel aufsuche, bei welchen die össenv
lichè Kasse so sehr als möglich geschont wird.

Diesen doppelten Zwek glaubt das Direktorium
zu erreichen, indem es nach Bern 600 Unter-
offiziers der Eliten beruft, nebst den Offizieren
der Etatmajors, die wechftlsweis einer nach

dem andern aus den verschiedenen Kantonen
gezogen, und alle Zwei Monate durch andere
erftzt würden.

Das Direktorium ladet Sie ein, BD.Re-
prasentante», es bei diesem Vorhaben dadurch

zu unterstützen, daß Sie einwilligen, diese

600 Mann, die in 6 Compagnien formirt
würden, bei den höchsten Authoriraken der M
pubiik den Dienst versehen zu lassen.

Bei solcher Maaßnahme könnten die Truppen,
die gegenwärtig dein geftzgebenden Corps zur

Wache dienen, abgedankt, und ihr Soldgnd
zum Theil für die Besoldung der neuen Wache

angewendet weiden.
Das Direktorium hofft, BB. Repräsentanten,

Sie werde» die Nützlichkeit seines Vorschlags
nicht verkennen, und ihn mir Dringlichkeit de-

schliessen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Savary.
Im Namen des Direktoriums der Generalftkr-

Mousson.
Escher: Meine» Gefühle» zufolge hat da

Direktorium uns seit langem her keinen z

zwelmäffigen Vorschlag gemacht als ductt,
durch den mit der größtmöglichsten Oeecnom

unsere Laudmilitz zwekmäßig unterrichtet weroe
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kann; ich trage darauf an, sogleich mit Dring-
lichkeitserkläning dieser Bochschafl zu entsprechen.

Koch stimmt ganz Eschern bei, und.zeigt
an, daß der B. Eeneralinspektor Weber für
den Kant. Bern gerade das that, was das
Direktorium hier vorschlägt; un er kann sich

nicht enthalten, hier öffentlich sowohl dem Eifer
des B. Webers, als dem guten Willen der
Bernerischen Trüllmeister Dank zu bezeugen, für
das, was hierüber zur Bewunderung aller Ken-
ner des Milikärwesens schon geleistet worden ist.

Desloes stimmt ganz diesem Vorschlag
bei, welcher angenommen wird.

Der Präsident zeigt an, daß heute Nachmit-
tag der B. Inspektor Weber diese Trüllmeister
exerzieren wnd, und daß gestern die Direktoren
d eser Uebung mit vieler Befriedigung beiwohnten ;
er hofft, die Stellvertreter des Volks werden
auch diesen Anlaß ergreifen, um diesen Trup-
pen ihr Interesse für sie, und ihre Zufriedenheit
zu beweisen.

Koch wünscht, daß der Präsident mit den
Saalinspektorm sich in der Amtskleidung bei
dieser Musterung einfinden, und der Truppe
die Zufriedenheit der Gcsezgeber bezeugen.

Desloes glaubt, dieses Ceremonie! sey
üherflüßig und unzwckmäßig, da nie einzelne
Mitglieder die ganze Versammlung vorstellen
dürfen.

Escher stimmt Desloes bei, weil die Ver-
samm-ung nicht wohl amtlich, weder im Gan-
zen noch durch Ausschuß bei Waffenübungcn
erscheinen kann, sondern jedes Mitglied als
Partikular denselben beizuwohnen das Recht hat

Koch zieht seinen Antrag zurük.
Folgendes Gutachten ist an der Tagesord-

nung, und wird Wveise in Berathung qe-
nonimen:

An den Senat.
In Erwägung, daß die Bussen und Bann-

sirasgeleer, welche von den Munizipalitàten
durch ihren Anwald bezogen worden, von den
gegen die Polizei begangenen Fehlern h-r-
kommen;

In Erwägung, daß da die Ausübung der
Polizei den Munizipalitàten aufgetragen ist

'6/ um dieselbe in Thätigkeit zu
letzen, daß sie einige Gelder zu ihrer Verfü-
gung haben, um die Kosten zu bestreuen,

welche sie dem § 62 des Gesetzes vom 15. Hoc-
nung 17YY gemäß, z» machen berufen sind;

In Erwägung, daß die Bussen der Nat,o>»
gehören;

In Erwägung, daß laut dem § 83 des be-
sagten Gesetzes, die Nation die Auslagenw. ler
zurükstcllcn soll, welche die Mumzipaliwteu
von der Art derjenigen machen, die in dem
§ üs angezeigt-sind;

hat der große Rath beschlossen:

1. Die von den Munizipalitàten bezogeneu
Bussen und Bannstrafgelder sollen m die
Kassen derselben geworfen werden.

2. Jede Munizipalitat soll darüber eine ges
naue Rechnung auf ihrem eigenem Buche Hai-
ten, welches von dem Sekretär derselben ge-
führt wird.

3. Der Ertrag der Bussen und Bannstrafgel-
der kann nur zu den in den §§ 62 und 83 des
Munizipalitätsgesetzes angeführten Ausgaben
angewendet werden.

4. Jede Munizipalitat soll jährlich der Ver-
waltungskammer ihres Kantons Rechnung dar-
über ablegen.

§ 1. Jomini glaubt, dieser § sey dem
Munizipalgesez zuwider, und fodert Abände-
rung desselben.

Desloes vertheidigt das Gutachten, um
überflüssige Hin- und Herwerfung der Gelder
zu verhindern, wie die Fortsetzung des Gut-
achtens zeigt; auch fleht er keine Art von Wi-
derspruch mit dem Gesez über die Munizipali-
täten, welches im Gegentheil bei Abfassung
des Gutachtens sorgfaltig beobachtet ward.

Koch unterstüzt Desloes Bemerkungen.
Der § wird mit den beiden folgenden ohne

Abänderung angenommen.
§4. Koch will beifügen, daß wenn bei

Beschluß der Rechnung in diesen Kassen noch
eine Resianz vorhanden ist,-dieselbe in die
Kassa der Verwaltungskammer geworfen werden
müsse.

Desloes kann diesem Beisatz nicht beistim-
men, weil die Munizipalitàten oft im Fall seyn
werden, der Nation auf Abrechnung hin, für
verschiedene Gegenstände Vorschüsse zu machen,
und jczt gerade wegen Mangel solcher Vers
schüsse die Polizei so nachlaßig besorgt wird.-.

Koch beharret auf seinem Autrag, weil in
verschiedenen Munizipalitàten sich leicht Suine
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men aufhäufen könnten, die wohl dem Staat
zugehören, über die derselbe aber nicht frei
disponiren könnte, und wodurch die Muni-
zipalität eine Art Unabhängigkeit erhalten könnte,
die wohl mit einem Föderativsystem, nicht aber
mit der Einheit der Republik zusammenpaßt.

H über unterstüzt ganz Kochs Meinung,
weil diese Strafgelder offenbar dem Staat gc-
hören, und ihm also auch die freie Verfügung
darüber zukommen muß.

Desloes beharret und fordert, daß wenn
Kochs Antrag angenommen würde, demselben
beigesezt werde: »jedoch sind die Verwaltungs-
kammern gehalten, so viel in den Municipal-
raffen liegen zu lassen, als wahrscheinlich für
ibre Bedürfnisse, (laut §. 62. und 35. desMu-
nicipalgesetzes), erforderlich seyn mag."

Koch kann selbst Desloes Meinung nicht bei-
stimmen, weil wir dadurch leicht in den Fall
krmmen könnten, dem Staat die Municipal!-
tütsausgabcn sämtlich zu übermachen und auf-
zuladen, welches wohl nie der Geist unsers
Municipalgesctzes war: auch würde Desloes
Vorschlag die Municipalitäten den grösten Will
kührlichkeiten und Begünstigungen von Seiten
der Verwaltungskammern aussetzen.

Desloes, lmter dem Vorwand der An-
führung einer Thatsache, vertheidigt aufs neue
feine Meinung.

Kochs Antrag wird angenommen.

K 0 ch fordert Wegstreichung des zweiten Er-
wàgungsgrundes dieses Beschlusses, weil der-
selbe zu Mißverständnissen Anlaß geben könnte.

DesloeS stimmt bei, wünscht aber
weil er durch

zurückgenommen

Senat, 25. Oktober.
Präsident: Genhard.

Heg lin verlangt Urlaub für einen Monat,
der ihm ertheilt wird.

Lüthy v. Sol. Schon lange spricht man
uns von der Nothwendigkeit, eine bewaffnet«
Macht auf den Beine« zu haben. Allein was
nüzt uns eine noch so große Anzahl Menschen,
wenn wir keine Männer haben, die sie in dm

Waffen üben? — Gestern sah ich, was auch

hierin ächte Vaterlandsliebe zu thun vermag.-
Ich sah, daß der wackere und würdige Bruder
unseres für das Vaterland gefallenen Webers,
in einer Zeitfrist von z Wochen es dahin h«t

bringen können, daß alle seine Trüllmeister nicht

nur die Meschiklichkeit besitzen, vollkommen M
mit decz Waffen umzugehen, sondern selbe auch

ihren Waffenbrüdern mitzutheilen. — Laßt uns

heute selbst Augenzeugen dieser rührenden Scene
seyn; laßt uns diesen wackern Leuten unsere

Zufriedenheit durch ein Geschenk bezeugen.
Der Antrag wird angenommen; die freiwil-

lige Collette beiäuft sich ungefähr auf sechzig

Franken.
Obmann verlangt Urlaub für 14 Tage, der

ihm gestattet wird.
Die italiänische Uebersetzung des Gutachtens

der Constitutions-Revisionscommisslon wird »er-

gelegt.
Grosser Rath, 26. Okt.

Präsident: Gap any.
Ackermann klagt, daß er als Präsident

während seiner Präsidentschaft keine Wache ge>

.....habt habe, da doch der Senat seinem Praff
bedemen jmimr eine Wache giebt; er fodert, daß

mm der ganze Beschluß, west er durch Kochs b-A Präsident^
Zusatz verdorben wurde,
Ncraörfen werde.

Koch: ungeachtee derEmpfindlichkeitDesloes
über das abgeänderte Kleid, welches wir sei-
nein Kind angezogen haben, verdicnt doch sein
Vorschlag allen Dank, und ich beharre auf
der Beschattung des g. nommcnen Beschlusses
und meinem Adfaffungs - Verbesscrungsamrag.

Präsident Ackermanns Haus, wenn er die Ei>:e

hatte, vor demselben vorbeizugehen ; er bedauert

daß der Br. Präsident seine eigne Wache nicht

bemerkte, wünscht aber, daß solche Kleinigtt-
ten nicht dem Rath, sondetn den Saalir.spc.5
toren zur Ahndung angezeigt werden.

Ackermann. Der Präsident des Senats
und ich wohnen im gleichen Hause; er wars
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' G e s e j g e b u n g.

^ Grosser Rath, 26. Okt.

(Fortsetzung.)
Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal

Ktrlesen und ohne Einwendung angenommen.
Die Botschaft dès Pottzichnngsdirektoriums

boin igceu August lezthin, wodurch dasselbe die
gcsezgebenden Rache einladet, zu erklären : ob
die in dem Gese; vom 13. Hornung, betreffend
die Unterhaltung der. Armee, enthaltene Verfü-
gung, durch jene in dem Gesez vom rzten des-
selben Monats enthaltene, vernichtet sei, wieset
zchr an eine Commission, welche die Ehre hat,
^jhncn folgendes Gutachten vorzulegen.

Das Gesez vom 13. Hbrnung lezthin (über
die Bürgerrechte/hat in dem 7. Art. desselben
dw Nicht-Ancheilhaber der Ar.mcngütcr der
Steuerpflicht für die Unterhaltung der Armen
enthoben, jedoch mit der Ausnahme, daß die
ssrmensteuren, da wo sie vom Grundeigcnlhum
bis dahin bezogen wurden, in Erwartung eines
allgemeine» Gesetzes auf dem'nemlichên Fuße

und also von den Besitzern ohne
!..ì, >hre Ausschließung vom Armengutftmerhîn bezahlt werden sollen.

AndenSenat.
In Erwägung, daß es nothwendig ist, daß

die Armensteuern, da, wo sie vom Grundeigen»
thum bis dahin bezogen wurden, noch ferner,
so wie es der 7. Art. des Gesetzes vom izten
Hornung lezthin verordnet, bezogen werden.

In Erwägung, daß der 83. Art. des Gesez»
zes vom iZ. Horimng den obbemcldten 7. Art.
nicht aufhebt, sondern blos als eine Bedingung
des 82. Art. gedachten Gesetzes anzusehen ist.

hat der große Rath beschlossen?

Auf die Botschaft des Vollziehungs-Direkto»
riums vom 19. August lezthin, auf obigF Ec»
wagungen gegründet zur Tagesordnung zu
gehen.

Christ. Jllin von Nieder-Ulmiz, wünscht, daß
der Rechtstrieb gegen ihn eingestellt werde.

Man geht zur Tagesordnung.
Die Gemeinde Gütern wüu-cht wegen ihrer

Armuth von Stellung eines Soldaten und des»
se» Bewaffnung uns Kleidung ausgenommen
zu werden. Auf Schlumpfs Antrag geht man
zur Tagesordnung.

Joseph Amberg von Damerseste, im Kanton
Luzern, bittet ein Haus, das er auf einem Ge»
meindgut errichtete, beibehalten zu dürfen.

^ ^ der 83. Art. des Schlumpf fsdert. Tagesordnung, weil die

7
àmung scheine mit dem

Gruck -n di:o im W-der-
derselbe die Armenunter-

M 'Unterschied von den durch alle

Mi voà».ìî>> °u bestreikenden, und

nainentlich m,snehî"^' bestimmten Unkosten

diese beiden Ge-

flà kà-B- -<l°m W>d,rsp,»ch

Sie schlägt Euch

Sache richterlich ist.
Ackermann fodert Verweisimg an das Di-

reklorium.
Desloes sti.mmt Scklumpf bei, welcher

beharret, weil er keine Dircktorialmachtsprüche
veranlassen wich

Augspurger stimmt hingegen Ackermann
bey.

Gchlumpfs Antrag wird angenommen.
Die Gem-tindsverwattling von Premasan,g'nk

Distrikt Rsie, Kanton Fryburg, wünscht eine

Schlusses
btsnachen folgenden Be- Antwort übe? eine schon lange eingegebene Bitt».M'ttlSàf: vor: - ifchrift wegen Vertheil»»? der Gemeindg.nttl
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Sch lumps versichert, baß (Er) der Pràsi-
dent der Commission, über die Vertheilung
des Gemeindsgures sehr thätig über diesen
Gegenstand arbeite, daß aber der Weit
läufigkeit des Gegenstandes wegen, noch
kein Gutachten vorgelegt werden konnte. Er
fodert Verweisung an diese Commission. Dieser
Antrag wird angenommen.

Die Gchiffleute-Gesellschaft von Jferten, im
Leman, begehrt ehrenvolle Entlassung von ihrer
ehemals ausgeübten Polizeiaufsicht.

Marcacci fodert Tagesordnung.
Koch fodert Verweisung ans Direktorium.
Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Das Distriktsgericht von Zollikofen, imKan-

ton Bern fodert Erläuterung ides Munizipal-
gesetzcs in Rükficht der Bevogtung, indem daft
selbe glaubt, daß ihm von den Munizipalitatcn
hierüber Vorschlage gemacht werden müssen.

Desloes findet das Gesez deutlich genug,
und fodert, auf den 60. § des Munizipalgesetzes
begründet, die Tagesordnung.

Koch begreift die Federung dieses Distrikts-
gerichts nicht, und folgt Desloes Antrag, weh
cher angenommen wird.

Broye erhält für 14 Tage Urlaub.
Die Munizipalitàten von Ober-Diesbacb und

Hnchholdcrberg wünschen ihre zu liefernde Mann-
schaft nicht bewaffnen zu müssen.

Auf Ackermanns Antrag geht man zur Ta-
gesordnung.

Die brandbeschädigten Bürger von Altorf,
in Waldstatten, klagen, daß man ihnen auf
ihre Rechnung hin Einquartierung gebe, un-
geachtet ihre Häuser abgebrannt sind, und sie

daher nicht mehr in ihrer Heimath wohnen
können.

Basier wünscht Verweisung an eine Com-
Mission.

Esch er begreift eine solche ZuMulhung ge-
gen brandbeschädigte Bürger gar nichi; die

Einquartierung soll den Wohnungen gegeben
werden, und nicht denen, die solche hatten,
und derselben beraubt, und dadurch veranlaßt
wurden, ihre unglükliche Heimath zu verlassen,
und an einer weniger unglüklichcn Ecke Hclve
tiens einen Unterschlauf zu suchen. So viel er
sich aber erinnert, ist schon ein Beschluß vor-
Handen, daß die Bürger nur da Einquartirung
haben sollen, wo sie Wohnungen besitzen^ also

weise man diese Bittschrift zur Vollziehung je-
neS Beschlusses dem Direktorium zu.

Würsch folgr diesen Meinungen, denen
auch Desloes beistimmt.

Billeter stimmt Bàslers Antrag bei.
Dieser beharret aus Niedersetzn»; einer Com-

mission, weiche angenommen, und in die ge-
ordnet werden: Iomini, Nuce, Legier,
Schlumpf und Basler.

Bill et er legt folgendes Gutachten vor, aber

welches Dringlichkeit erkiàrt wird: -
In Erwägung, daß weder die Munizipalità-

ten noch die Gemeiudskammern das Recht ha-

ben, ohne gcsezliche Verfügungen etwas an

den Nationalgütern zu verändern, oder diesel-
den mit irgLiid einer neuen Last oder Abgabe
zu beschweren;

In Erwägung aber auch, daß, wenn je eint

Gemeinde rechtskräftige Titel oder alte Uebu»-

gen aufzuwcisen hat, die Bezug auf National-
guter haben, denselben in keinem Falle niches
benommen werden möge;

Geht der große Rath, nach erklärter Dring-
lichkeil, über d.ie Einfrage der Verwaltungskam-
mer von Zürich vom 19. Okt. 1799, zur Tg- -

gesordnnng dahin motivirt, daß oic Entschei-

dung über die Rcchtmäßigkeit oder Unrecht-

Mäßigkeit, der von der Gemeinde Meilen ans

die dortigen Nationalgüter gemachten Anferse-
rung der richterlichen Gewalt zukomme.

E sch e r ist durchaus nicht befriedigt durch

dieses Gutachten, denn die Entscheidung der

einzelnen Streitigkeiten über die Vertheilung der

Gcmeindslasten, kann nicht eher dem Richter

zur Entscheidung überwiesen werden, bis ein

allgemeines Gesez darüber vorhanden ist, ftnst

wird willkübrlich, und also sehr verschieden in

den verschiedenen Distrikten hierüber abge/pro-
chen werden. Was die Sache selbst beruft,
so scheint es freilich seltsam zu seyn, die

uonalgüter von solchen Beschwerden belasten

zu lassen, um dann dieselben doch wiederkam
die Bürger des Staats vertheilen zu wüsten,
allein anderseits konnte Ausnahme der Natn^
nalgüter von diesen Beschwerden, einzelnen

Gemeinden, in denen viele Nationalgüter st" e

und wo die Beschwerden nicht im Vcri>-M>>
der Privatgüter, sondern aller Güter der t.' ^

meinde, drücken, wirkliche drückende Ungcrca^
ligkeit seyn; und wo Recht und Klugheit
Streit sind, kann kein Zweifel herrschen,
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der» ersteres muß vorgezogen werden; also
glaube ich, soll keine Ausnahme von den Ge-
meindsbeschwerden für die Nationalgüter statt
haben: zu Entwerfung eines Gesetzes hierüber,
sodere ich Zurükweisung des Gegenstandes an
die Commission.

Kilchmann stimmt ganz Eschers Bemer-
fangen sowohl, als Antrag bei.

Schlu mpf.- Dieses Gutachten würde, wenn
wir es annehmen, in allen Gemeinden, wo
Nationalgüter sind, Prozesse veranlassen; übn-
gens stimmt er Eschern bei.

Zimmermann ist im Schluß mit Eschern
einig, glaubt aber es sey nothwendig, hier die
verschiedenen Arten von Gcmcindsbeschwerden
abgesondert zu behandeln, und darüber zn vcr-
fugen.

Desloes folgt ganz diesen Anträgen.
Legier ist gleicher Meinung, obgleich er

Eschers Meinung nicht seyn kann.
Rcllstab stimmt auch zur Zurükweisung an

die Commission, und will derselben Zimmer-
mann beiordnen.

Kuh«: Der Staat besizt eigentliche Domai-
nengücer, die dem Staat als Staat zugehö-

lichster Aufmerksamkeit geprüft, und gefunden,
daß die UnVollständigkeit der vorhergehenden
Gesetze über diesen Gegenstand, und die neue
Organisation der Truppen, durchaus neue Ver-
fügsngen wegen ihrem Unterhalt und Besol-
dung erfordern.

Ueber die verschiedenen Artikel bemerkt die
Commission folgendes:

Der 5te §. sagt: die Bürger seyen denTrup-
pen, die bei ihnen tinqnartirt werden, weiter
nichts schuldig als Quartier, Feuer, Licht und
Salz; laut dem 6ten §. wird aber erst ein
nachfolgendes Gesetz bestimmen, was man un-
ter Quartier versiehe. Diese Erläuterung hatte
entweder gleich hier sollen gegeben werden,
oder der §. 6. hätte können ganz ausbleiben.

Der 8. §. spricht von einem Feldscheerer der
zweiten Klasse, und bestimmt ihm seine Besol-
dung; der Commission ist aber keine gesetzliche
Klassifikation der Feldwundärztr bekannt, und
die Besoldung hätte füglicher in dem Besol-
dungsetat des Staabs ihren Platz gehabt.

Der y. §. bewilliget den Hauptleuten die über
S«- Jahr alt sind, täglich i. Ration Fouragc,
und der lote sagt: die übrige nHauptleute,

reu, und die also nicht mit denjenigen Be-Lieutenants und Uunterlieutenants beziehen auf
schwerden belegt werden können, denen Privat-
Gürer unterworfen sind; er besizt aber auch
bloße Privakgütcr, aus die gleiche Art, wie
andere PrivateigeiUhümcr, welche leztcre allen
Beschwerden, wie andere Privakgüter, unter-
worsen seyn sollen. Diese Unterscheidung muß
in dem Gutachten sorgfaltig bestimmt, und ein
eigentliches Gese; über diesen Gegenstand ab-
gefaßt, und also das Ganze der Commission
jurükgewicsen werden.

Das Gutachten wird der Commission zurük-
gewiesen, und Zimmer mann derselben bei-
geordnet.

Senat, 26. Oktober.
Präsident: Frossard.

Zâslin begehrt und erhält für H och Urlaub
sur io Tage.

dem Marsch, anstatt desEtape, so und soviel
Geld; man könnte also glauben, daß die alten
Hauplleute von dieser Entschädigung auege-
schlössen seven, welches nicht der Sinn des
Artikels seyn kann.

Der 25. §. fordert, daß den Unterofficiers
und Soldaten genaue Rechnung über ihren Oo-
compte solle geführt werden; hier wäre zu
wünschen, daß zugleich die Zeit bestimmt wäre,
wann, oder wie oft diese Rechnungen sollen
abgelegt werden.

Laut dem 29. §. werden den Officiers die
Pferde von der Nation vergütet, wenn sie die-
selben, ohne ihre Schuld im Dienst in Kriegs-
zcircn verlieren. Die Commission fände billig,
daß dieses auch in Friedenszeiten geschehen
sollte.

Was die Besoldung betrift, so scheint dieselbe

^ c -c ^ zimlich verhältnißmässig bestimmt, und eine

î." Beschluß ^ her den grössere Oekonomie würde hier nicht wohl an
5.» ^ gehenden helvetischen Trup- ihrem Platz seyn. Die Commission stimmt also

kleinen Mängel ohngeachtet), einmürhig^ Commission war folgender: zur Annahme des Beschlusses,

dl- ^ diesen Beschluß und Sclnvallcr: Einiges in dem Beschluß ist
».»rauf Bezug habenden Gesetze mit im 7. Art. ist z. B. sehr
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auffallend', daß der Officer im Feld keine Ra-
tionen ziehen soll; um so viel mehr, da auf
dem ordentlichen weniger beschwerlichen Mar-
sche für dieselben Entschädigung gegeben wird;
und es ware vielleicht besser, um einen vollkomm-
nern Beschluß zu erhalten, den gegenwärtigen
zu verwerfen. Warum bleibt der grosse Rath
statt seinen verwirrten Arbeiten in diesem Fach,
nicht lieber unverändert bei den frankischen Re-
glements?

Stammen findet keine Schwierigkeiten in
der Annahme des Beschlusses.

Lüthi v. S. Der natürliche Grund, der
von Schwaller getadelten Verfügung liegt da-
rin, daß der Offizier im Feld meist bei wohl--
habenden Leuten logirt wird; er kann durch
den Ersaz, den er für die Rationen erhalt,
seine Kost bezahlen; dagegen er mit gewöhn-
lichen Rationen nicht befriedigt würde.

Der Beschluß wird angenommen.
Die Vothschaft des Direktoriums über die

Aufhebung der von der Mailändischen Regierung
auf Schweitzergnt verhängten Confiscation wird
verlesen.

Dex Beschluß wird verlesen, der dem Michael
Gentsch von Schwy; die fernere Zuchthaus-
Strafe nachlaßt. Er wird an eine Commission
gewiesen, die Montags berichten soll; sie be-

steht aus den Bürgern: Fnchs, Burkard
und Schneider.

Der Beschlag, wird, verlesen, welcher einen
Theil des Direftorialbeschlnsses vom zc>. August
einen Urtheisshnich des Distriktsgerichts von
5aupen betreffend, zum Theil aufhebt. Er wird
einer Commission übergeben, die in 6 Tagen
berichten soll; sie besteht aus den Bürgern:
Lüthi v. S. Meyer v. Brau und Stam-
men.

Bay im Namen einer Commission legt fol-
g end en Bericht vor :

Mitten in dein Tableau der neuerlichen Re-
volutionsgeschichte Helvetians, bricht das tra?
gische Echiesfai der drei ehemaligen kleinen
Kantonen Mi, Schwitz und llnterwalden, den
Stammorttl, des schweizerischen Heldenmuchs
und Frcchei sftnns, ais das gräßlichste Bild der
Verwüstung hervor. Bis auf den Zeitpunkt,
wo diese drei patriarchalischen Geschlechter im
ruhigsten Genuß der gränzenlosesten Freiheit und
reinste» Glück seligkeit nach mehren? blutigen Gc-
fechte» lmbezwrmgen, mit den Waffe» in der
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Hand, unter den ehrenhaftesten Bedingen mit
dcm> B. General Schanenburg an der Spitze
seines Heeres eine Capitulation zu fteiwilliger
Annahme der bereits von dem übrigen Helve-
tien bcschwornen Constitution schloffen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Basel, 8. Nov. Nachdem unsere Stadtg«

meinde 400,000 Franken an der auferlegten
Kontribution bezahlt hatte, glaubte mm, eine

dringende Vorstellung an den Obergeneral Maß
sena mit dem Ansuchen, daß die allzu strengt

Maßregel, die alle konstitnirte Authoritàtcn hint-

ansezt, bis auf eine weitere bestimmte Erklärung
von Seite unsers Gouvernements suspend»?
werden möcht?, nicht ohne gute Wirkung seyn

würde. Man schifte deswegen eine Deputation
nach Zürich, »nd erwartete mit Ungeduld ein

tröstendes Resultat. Allein sie wurde vom Ober-
general nicht gar freundlich aufgenommen, and

von einem Aufschübe wollte er so wenig hören»

ais von einem Nachlasse. Doch zeigte er fur
den Fall, wenn noch 400,000 Franken erlegt

seyn würden, die Geneigtheit, Erleich terungs-

vorschlagen Gehör zu geben. Auch diese Summe
ist nun erlegt; und wir hoffen, der fränkische

Obergcneral werde unsere so sehr gedrmce

Etadtgemeinde nicht mit einer doppelten Strafe
belegen, die sie einfach nicht verdient hat.

Basel, y. Nov. Heute schreibt Gen. Cha-

brau der hiesigen Munizipalitat, daß abermals

400,000 Franken ohne allen Aufschub bezahlt

werden müssen, wovon die Repartjtio» auf die

Reicheren einen, vom General selbst guszuste -

lenden Comite von Patrioten übertragen wcr»

den soll. -

Bern, y. Nov. Gestern kam Bürger Pich^r
(picli on) fränkischer Legationssekrftàr, hier/IN-
Er ist gesandt, dem B. Pcrrochel, bisherig^
fränkischen Minister jn Helvetieu, seine RukrukH
akte zu überreichen, und die Gefandschafts?a>
Piere in Empfang zu nehme». Bis zur ^kunst des' wirklichen Nachfolgers von diesem,

wird jener einstweilen als Geschärtsfiiyre

Câlinez) der fränkische» Gefantztjcha,
in Helvetica bleiben.
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